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Der Betriebsführer hat die Möglichkeit, dass die 
tatsächlichen Einkünfte land(forst)wirtschaftlicher 
Nebentätigkeiten für die Berechnung der Sozial-
versicherungsbeiträge herangezogen werden. Vor-
aussetzung ist, dass die Beiträge für den Flächen-
betrieb pauschal über den Einheitswert bemessen 
werden.

Die Beitragsbemessung für Nebentätigkeiten auf 
Basis des Einkommensteuerbescheides ist bis 
30. April des dem Beitragsjahr folgenden Beitrags-
jahres zu beantragen und gilt für mindestens ein 
Beitragsjahr.

Der Optionsantrag umfasst alle Nebentätigkeiten, 
unabhängig davon, ob sie im Versicherungswert 
enthalten sind. Ein allfälliger Freibetrag ist nicht zu 
berücksichtigen.

Ein Widerruf eines solchen Antrages ist jeweils bis 
zum 30. April des dem Beitragsjahr folgenden Bei-
tragsjahres möglich.

Bildung der Beitragsgrundlage

Bis zum erstmaligen Vorliegen eines rechtskräfti-
gen Einkommensteuerbescheides gilt als vorläufi-
ge Beitragsgrundlage eine Mindestpauschale von   
1.091,21 Euro (Wert 2026).

Liegt bereits ein rechtskräftiger Einkommensteuer-
bescheid für ein vorangegangenes Kalenderjahr vor, 
sind die darin ausgewiesenen auf Nebentätigkeiten 
entfallenden Einkünfte, zuzüglich der im Beitrags-
jahr vorgeschriebenen Beiträge zur Kranken- und 
Pensionsversicherung, als vorläufige Beitragsgrund-
lage heranzuziehen, mindestens jedoch die Min-
destpauschale von 1.091,21 Euro.

Bei Vorliegen des rechtskräftigen Einkommen-
steuerbescheides erfolgt eine Nachbemessung für 
das jeweilige Beitragsjahr. Als Beitragsgrundlage 
werden sodann die Einkünfte aus allen Nebentä-
tigkeiten herangezogen, die im Einkommensteu-
erbescheid ausgewiesen sind, zuzüglich der im 
Beitragsjahr vorgeschriebenen Beiträge für diese 
Nebentätigkeiten zur Kranken- und Pensionsversi-
cherung, welche bei der Einkommensteuererklärung 
einen Abzugsposten darstellen.

Als Beitragsgrundlage kommt jedoch mindestens 
eine Mindestpauschale von 1.091,21 Euro (Wert 
2026) zur Anwendung. Auch die Mitteilung der Fi-
nanzbehörden, dass keine für die Einkommensteuer 
maßgeblichen Einkünfte aufgrund von Nebentätig-
keiten gegeben sind, ist dem Vorliegen eines Ein-
kommensteuerbescheides gleichzuhalten. In diesen 
Fällen kommt ebenfalls eine Mindestpauschale in 
der Höhe von 1.091,21 Euro (Wert 2026) zur An-
wendung.

Hinweis

Bei einer Entscheidung für die Optionslinie sind 
auch die Auswirkungen im Steuer- und Pensions-
recht zu beachten.

Auskünfte

Bei Fragen steht Ihnen die SVS unter der Telefon-
nummer 050 808 808 gerne zur Verfügung.
Einfach und sicher können Sie der SVS Ihre 
Nachrichten über das svsGO-Portal schicken. Alle 
Informationen, wie Sie die SVS erreichen, finden Sie 
auf svs.at/kontakt.
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